
Förderungshöhe
Wohnungen bis 55 m² Wohnnutzfläche EUR  50.000 
Wohnungen über 55 m² Wohnnutzfläche EUR 70.000

Tiergartenweg  
6 Wohnungen bis 55m², 52 Wohnungen über 55 m² = Fördersumme EUR 3.940.000

 Zuschuss

Aufgrund des seit 2023 erhöhten Zuschusses darf vom Mieter nur mehr verlangt werden:

Perspektive
Das Land Steiermark beabsichtigt, den o.a. fiktiven Zinssatz von 3% auf 5% zu erhöhen. Demnach 
würde sich der jährlich Zuschuss von EUR 98.000 auf rund EUR 114.000 erhöhen (gesamt EUR 1.684.000 
anstelle EUR 1.470.000)

Alternativ
Förderungsbeitrag in Höhe von 20% der geförderten Summe und zudem ohne fiktiven Zinsen, da 
hier kein Kredit besteht.
Der monatliche Zuschuss je m² beträgt nur EUR 1,18 /m² bzw. in Summe nur EUR 787.995

Annuitätenzuschuss für 15 Jahre (bisher 10) mit 30% auf Basis eines derzeit fiktiven Zinssatzes in 
Höhe von 3 %
Tiergartenweg   
Zuschuss EUR 98.000 (gerundet) jährlich für 15 Jahre (gesamt EUR 1.470.000). Ergibt bei einer  
Nettonutzfläche von 3.696m² einen monatlichen Zuschuss in Höhe von EUR 2,21/m²

a)

b)

Erhaltungsbeitrag: je m² monatlich EUR 0,61  (wird auch angepasst)

2/3tel der aktuellen Richtwertmiete (diese werden alle 2 Jahre angepasst) 
Derzeit Richtwertmiete EUR 9,21  = 2/3tel EUR 6,14 

a)

b)

Küchenmieten und sonstige Zusatzmieten (SAT, Kellerabteil) sind nicht mehr zulässig!

Für die Küchen gibt es einen einmaligen Direktzuschuss in Höhe von EUR 1.500 

Die Mieter zahlen während der 15 Jahre Förderungsdauer zumindest um rund 40% weniger Miete 
als die gängige Marktmiete 

Fazit
Die Inanspruchnahme eines Förderungskredites ist aufgrund des sehr hohen Unterschiedes der 
Zuschüsse jedenfalls zu empfehlen, behindert allerdings die 100% Barzeichnung

1)

2)

Neue Förderungsgrundlagen 
ab 1.1.2023 bei der „Assanierungsförderung“


